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Die Ueberbauung des Stampfenbachareals in Ziirich.
(Mit einem Lageplan.)

Fiir die Ueberbauung des Stampfenbach-(Neumiihle)-Areals am rechten
Ufer der Limmat vom Leonhardplatz und der Bahnhofbriicke an abwirts
bis zum «Drahtschmidli» hatten Escher Wyss & Cie. bereits 1898, sofort
nach der Verlegung ihrer Fabriken nach dem Hard, ein grossziigiges Projekt
ausarbeiten lassen, dessen Verwirklichung jedoch an den allzugrossen Kosten
scheiterte. Nach Stellung des Gesuchs um Durchfithrung des Quartierplan-
verfahrens (1899) wurden von verschiedenen Seiten zahlreiche Projekte
aufgestellt, aus denen sich schliesslich als Kompromiss der vorliegende
Entwurf entwickelte. Durch die Ueberbauung mit langgestreckten schmalen

Héuserreihen zwischen nahen parallelen Strassen mit grossen Héhenabstéanden
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Schliesslich gewann die Ansicht die Oberhand, dass der Quai zwischen
Bahnhof- und Museumsbriicke notwendigerweise erstellt werden miisse und
dass von dort zur Vermeidung des kostspieligen Ausbaues der Ufermauern
eine provisorische Uferstrasse von 5 = Breite mit einer Béschung an-
zulegen sei, die dann spiter eine Weiterfihrung des Quais und einen
Anschluss an die Wasserwerkstrasse sowie etwa auch eine Verbindung mit
dem Sihlquai im IIL. Kreis durch eine Briicke ermdgliche. Zur Verbindung
dieser provisorischen Quaistrasse mit der Lingsstrasse I ist eine monumen-
tale Treppenanlage in der Néhe des Stampfenbachplatzes vorgesehen und
am Ende des Gelindes an dessen Nordgrenze zur Verbindung mit der
Léngsstrasse IT und der Wasserwerkstrasse ein zweiter Treppenweg geplant
zur Ueberwindung der grossen Héhendifferenz auf nur kleiner Entwicklungs-

linge. Die Planentwiirfe wurden vom Baukollegium am 2&. November
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entsteht allerdings viel 6ffentlicher Grund; anderseits bietet das Projekt
aber den Vorteil, dass einmal die Uferstrasse bis unterhalb des «Draht-
schmidli» zum spitern Anschluss an die Wasserwerkstrasse weitergefiihrt
werden kann, von wo voraussichtlich spiter einmal eine Briicke zum
Industriequartier hiniiber gefilhrt werden wird, und dass anderseits schon
jetzt eine Verbindung mit der Wasserwerkstrasse durch die Binnenstrasse
moglich ist.

Die Hauptaufgabe des neuen Ueberbauungsplanes bestand darin, eine
moglichst giinstige Verbindung des IV. Kreises mit dem Hauptbahnhof unter
Entlastung des Leonhardplatzes und der Bahnhotbriicke herzustellen. Nach
dem vorliegenden Projekt fiihrt diese Vérbindungsstrasse von der Stampfen-
bachstrasse iiber den Stampfenbachplatz in die Lingsstrasse I und von da
iiber den geplanten Walcheplatz und die projektierte 18 7 breite Museums-
briiccke vor das Ostportal des Bahnhofs an den Bahnhofquai.
Stampfenbachstrasse ab fillt die Strasse nach
durch den Stampfenbachplatz mit 2,63°/,, durch die Lingsstrasse I
mit 4,23 %,, iber den Walcheplatz mit 1,48/, und 4,139, in der Briicke
mit 2,59, und steigt mit 1,159/, von dieser zum Bahnhofplatz. Die Lings-
strasse I ist dann iiber den Stampfenbachplatz als Lingsstrasse II zur Ver-
bindung mit der Wasserwerkstrasse mit einem Gefille von 5,59/, fortge-
fiihrt, die Wasserwerkstrasse selbst mit der Stampfenbachstrasse verbunden
und diese wieder durch die Walchestrasse mit dem Walcheplatz und der
Museumsbriicke sowie durch die Querstrasse mit der Quaistrasse in Ver-
bindung gebracht. Das Gefille der Stampfenbachstrasse wechselt zwischen
1,1°, und 2,989, das der Walchestrasse zwischen 3,08/, und 4,649/,
wihrend das der Querstrasse 1,749/, betrigt.

Ueber die Frage, ob der Limmatquai durchgehends bis zum «Draht-
schmidli» fortzusetzen sei oder nicht, herrschten verschiedene Anschauungen.

Von der
schwacher Ausrundung
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1907 genehmigt; allerdings werden die vom Grossen Stadtrat nach dem
Beschluss des Stadtrates vom 11. Januar 19o8 festzusetzenden Bau- und
Niveaulinien durch einen Quartierplan noch weitere Erginzungen erfahren,
vor allem durch Querverbindungen zwischen der Uferstrasse und der
Stampfenbachstrasse, die in dem beigegebenem Lageplan schematisch an-
gedeutet sind

Weiterhin soll zu den Plinen eine Bawuordnung hinzutreten. Zum
Teil hat diese dic Erlduterung dafiir zu geben, dass an Stelle der offenen
Ausmiindung der Walchestrasse in den Walcheplatz und der mittlern Lings-
strasse in den Stampfenbachplatz iiberbaute Durchfahrten vorgesehen sind,
damit die Plitze besser geschlossene Winde erhalten, wie die Stddtebau-
kunst sic fordert; dass ferner an der Ostseite der die beiden Plitze ver-
bindenden Strecke der Lingsstrasse, wo sich der Baublock IV bis auf 23 7
verbreitert, die Bauten in den obern Geschossen zuriicktreten sollen, damit
auch hier der Eindruck der grissern Gerdumigkeit erzielt werden; und
endlich, dass an dem Blocke II auf dem Platze des alten Schlachthauses
durch Fliigelbauten, die bis an das Flussufer vortreten, jedoch unten die
Strasse durchlassen und nach oben hin beschrinkt sind, um die Aussicht
nicht zu sehr einzuengen, das reizvolles Bild im Wasser sich spiegelnder
Bauten geschaffen und Abwechslung in die Gestaltung der Ueberbauung
lings der Limmat gebracht werde. Die freie Lage des Gelindes am
Flussufer gegeniiber der Platzpromenade, in einer sanft einspringenden
Biegung des Ufers, bewirkt, dass die Bauten schon in betrichtlicher
Entfernung als Teil eines den Fluss und die miéchtigen Biume der Platz-
promenade umfassenden Landschaftsbildes gesehen werden, woraus das
Bediirfnis erwichst, von der Ueberbauung alles fern zu halten, was das
Bild verunzieren kénnte. Urspriinglich dachte man sich den vorliegenden
Plan mit offener Bebauung lings der Limmat. Da dic Gegend jedoch
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vielleicht eher zur FErrichtung von Geschiftshiusern, als von reinen
Wohnhiusern aufgesucht werden wird, wire durch einen Zwang zu offener
Bebauung den Kigentimern eine ungerechte Beschrinkung auferlegt
worden. In gleichem, wenn nicht héherem Masse zweckdienlich ist die in
der beautragten Bauordnung vorgesehene Einrdumung der Befugnis an den
Stadtrat, Bauten zu unilersagen, durch die die Schinheit des Bildes beein-
trichtigt wilrde. Unter der Bedingung, dass der Stadtrat diese Befugnis
erhélt, kann anderseits den Grundeigentimern des Blockes IIT die Moglich-
keit erdffnet werden, entgegen der Regel in § 54 des Baugesetzes, selbst
bei geschlossener Bebauung hinter der Baulinie der Uferstrasse zu bleiben,
welche Mbglichkeit fir die Grundeigentimer deswegen wertvoll ist, weil
die Blockbreite von 23 » fiir die Grundrissbildung nicht giinstig ist. Bau-
ordnung und Baupolizei werden dafiir zu sorgen haben, dass da, wo Ge-
biude hinter andere zuriicktreten, die sichtbar werdenden Seitenmauern
ein gefilliges Aussehen bekommen. Dann wird der Wechsel der Fluchten
dem Auge Kurzweil schaffen. Eine Beschrinkung ist freilich noch nétig.
Da die innere Lingsstrasse 5!/, » iiber der Uferstrasse liegt, konnten
Hauser, die an jene gesetst werden und eine Breite von nicht tiber 15
erhalten, sich mit dem Dachgesimse 251/, 7 iiber die Uferstrasse erheben.
Solche Gebéduderiesen wiirden aber driickend wirken; die Beschrinkung
der Héhe auf 20 7 von der Niveaulinie der Uferstrasse aus sichert den
Insassen der Héuser an der Stampfenbachstrasse mehr Aussicht iiber die
untern Hauscr weg und gestattet immer noch eine reichliche Ausnutzung
des untern Baugrundes. Im ganzen ist dberdies zur Rechtfertigung der
geplanten Bauordnung zu sagen, dass die Schaffung eines schénen Stadt-
teiles zu allererst den Grundeigentiimern selbst Vorteil bringt, da sie das
Bewohnen der Gegend begehrenswert macht, sowie dass die Stadt die
Bodenbesitzer fiir alle Beschrinkungen durch die Erhaltung der freien
Aussicht auf die Platzpromenade schadlos hilt.

Im Blocke IV darf die Ueberbauung nach einem einheitlichen Plane,
der durch die Genehmigung der Baupolizeibehérde bindend wird, so ge-
staltet werden, dass ein zwischen der ausgezogenen und der punktierten
Baulinie an der Binnenstrassc liegender Streifen nur in Erdgeschosshhe
iiberbaut wird.

Eine wertvolle Begiinstigung erhalten die Eigentiimer der Bauplitze
des Blockes V. ostlich der untern Strecke der mittlern Lingsstrasse durch
das Recht, im Erdgeschosse Vorbauten tiber die Baulinie hinaus bis an dic
Strassengrenze vorzusetzen. Dieses Recht kann ihnen gegeben werden,
weil die Strasse nach dem Baue der Uferstrasse wenig Bedeutung behalten
wird und der Baulinienabstand nur wegen der zulissigen grossen Hohe der
Hauser an der Stampfenbachstrasse, die zur Freihaltung eines breiten Luft-
raumes an der Westseite dieser Hduser notigt, nicht unter 18 7 bemessen
wird. Diese Bestimmungen der speziellen Bauordnung wurden mit Vertretern
der «Baugenossenschaft Stampfenbach» besprochen, die sich mit dem Erlasse
solcher Vorschriften einverstanden erklérten.

Die Vorlage des Stadtrates ist bis auf die spezielle Bauordnung
vom Grossen Stadtrat am 29. Februar angenommen worden. Wird auch
letztere beschlossen, so haben wir einen #sthetischen Fortschritt im Stadte-
bau zu verzeichnen, der lebhaft zu begriissen ist und dem hoffentlich in
Zirich und anderwirts bald zhnliche Massnahmen folgen werden.

Miscellanea.

Elastische Stossverbindung mit gesprengten Laschen. Eine
neue Losung der noch immer «schwebenden» Schienenstossfrage ist nach
einem Bericht von A7. Spitz, Oberinspektor und Bahnerhaltungschef der

| Oster.-ung. Staatseisenbahngesellschaft, im «Organ fiir die Fortschritte des

Eisenbahnwesens> durch die Verwaltung genannter Bahn versucht worden.
Darnach werden abgeniitzte Flachlaschen in rotwarmem Zustand iiber eine
Lehre hochkant gebogen, bis ihre Unterkante eine konkave Wolbung zeigt,
die den Gesamtbetrag der Abniitzung von Laschenkammer und Lasche um
1 bis 1,5 mm ibertrifft. Die also mit einer Sprengung von héchstens 3 mm
gekrimmten Laschen wurden durch einige Hammerschlige wieder in die
Laschenkammer gebracht, wo sie sich mit den beiden Schienenenden in die
Spannung teilen, die durch ihre Kriimmung hervorgerufen wird. In dem
fertig verlaschten Stoss ruhen die Laschenenden mit einer Stiitzweite von
520 7z auf je ungefihr 100 mm Linge auf dem Fuss der beiden Schienen,
wihrend der Scheitel sich auf insgesamt 100 bis 200 7 Léinge an den
Schienenkopf anpresst, die Schienenenden etwas in die Héhe driickend.
Den gesprengten Laschen liegt also der Gedanke zugrunde, die starre
Schienenverbindung durch eine elastische zu ersetzen. Die Erfahrungen,
die in Oesterreich gemacht wurden, haben gezeigt, dass die Federwirkung
der gesprengten Laschen sehr lange anhilt; vor zwei Jahren eingezogene

Laschen #ussern heute noch ihre volle, giinstige Wirkung. Genaue Mes-
sungen haben ergeben, dass die Laschen bei ungefihr 1 7 Durchbiegung
nach Entspannung wieder vollkommen in die urspriingliche Form zuriick-
gehen, dass z. B. ein gesprengtes Winkellaschenpaar von 410 em* Trig-
heitsmoment, als frei aufliegender Balken betrachtet, sich erst unter 28 #
Belastung um 1 7 durchbiegt, also dem vierfachen der iiblichen maximalen
Lokomotivraddriicke wiedersteht. Auch wurde beobachtet, dass Briiche bei
den gesprengten (ausgeglithten!) Laschen merklich seltener vorkommen,
als bei den gewdhnlichen Stossverbindungen.

Eigenartige Briickenmontage. Bei der Ueberbriickung des Nordre-
Elfs unweit Gothenburg handelte es sich darum, den bei mittlerem Wasser-
stande iiber 11 7 tiefen und rund 135 7 breiten Strom durch eine Dreh-
briicke von 47,2 7 und eine daran anschliessende feste Briicke von 83,8
Linge zu iibersetzen, deren Unterkante ungefihr g » iiber dem Wasser-
spiegel liegt. Wegen schlechten Baugrundes und der Gefahr des Eisganges
erschien es nicht ratsam, ein festes Montagegeriist im Strom zu erstellen,
weshalb der Vorstand des Briickenbaubureaus der kgl. schwed. Staatsbahnen,
Ing. Carl Fraenell, vorschlug, die Aufstellung in folgender, zur Ausfihrung
gelangter Weise zu bewerkstelligen. Die Briicke wurde nach Abbildung 1

Abb. 1.

lings des Ufers in der Lage o—r1 fix und fertig moutiert, so zwar,
dass ihr landseitiges Auflager mittelst einer vorliufigen Verlingerung auf
einem im Widerlager einbetonierten gusseisernen Drehzapfen ruhte. Das
andere Ende fand seine Unterstiitzang mittelst Gusstahlrollen auf einer ge-
kriimmten Fligelmauer, auf der die Briicke, um das Zapfenauflager sich
drehend, nach beendeter Nietarbeit um ungefihr 13,2 7 flusswirts iiber
einen eigens ausgebaggerten Ufereinschnitt in die Lage o—2 geschoben
wurde (vergl. Abb. 2). Hier lagen zwei zusammengekoppelte, teilweise mit

Abb. 2.
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Wasser gefiillte Kihne, die mit einem Traggeriist versehen waren, das bis
dicht unter die Briickenunterkante reichte. Durch Einschieben von Holz-
keilen und Auspumpen des Wasserballastes wurde sodann die Briicke von
der Fliigelmauer abgehoben, hernach durch Dampfer langsam ausgeschwenkt
und stromabwirts in die richtige Lage gebracht, und schliesslich durch
Einlaufenlassen von Wasser in die Kédhne auf die Flusspfeiler abgesetat.
Durch Riickhaltketten war dafiir gesorgt, dass die Geschwindigkeit beim
Ausschwenken nicht zu gross wurde. Nach einem Berichte des Briicken-
bauingenieurs O#fo Linton von den schwed. Staatsbahnen in der Z.d. V. d. I,
der wir auch die beiden Abbildungen entnehmen, ging die Ausdrehung ohne
jeglichen Unfall in 1 Std. 45 Min. vor sich, wobei auf die eigentliche
Drehung nur 59 Min. entfielen. Das Eigengewicht der Briicke (ohne Lings-
triger und Fahrbahn) betrug dabei rund 358 #, wovon ungefihr 200 # auf
den Kihnen lasteten.



	Die Ueberbauung des Stampfenbachareals in Zürich

